
Technische Regeln 
im Kraftdreikampf 

gemäß IPF 
 

Bundesverband 
Deutscher 

Kraftdreikämpfer e.V. 

 
IPF- Kongress Stand 05/2009 

 

 
 
 
 
 
Der offizielle Text der Technischen Regeln wird von der IPF geführt und in englischer Sprache 
veröffentlicht. Im Falle eines Konflikts zwischen der englischen Version und der Übersetzung ist die 
englische Version maßgebend. 
 
 
 
 
gültig ab 1. Juli 2009 
Übersetzung: Robert Paulig 
Korrektur: Anton Speth 
 



Seite 2 von 71 

1 Inhaltsverzeichnis 

1        INHALTSVERZEICHNIS ................................................................................................................ 2 

2       ABBILDUNGSVERZEICHNIS ........................................................................................................ 5 

3       TECHNISCHE REGELN IPF 2009 ................................................................................................. 6 

3.1    Disziplinen und Meisterschaften ................................................................................................ 6 

3.2    Weltmeisterschaften .................................................................................................................... 6 

3.3    Altersklassen ................................................................................................................................ 7 

3.4    Körpergewichtsklassen ............................................................................................................... 8 

3.5    Anzahl der Heber .......................................................................................................................... 8 

3.6    Ersatzheber ................................................................................................................................... 8 

3.7    Mannschaftsmeldung .................................................................................................................. 8 

3.8    Punkteverteilung .......................................................................................................................... 9 

3.9    Mannschaftswertung ................................................................................................................... 9 

3.10 Kampfrichter ................................................................................................................................. 9 

3.11 Ehrenpreise................................................................................................................................... 9 

3.12 Gesamtwertung .......................................................................................................................... 10 

3.13 Medaillen ..................................................................................................................................... 10 

4       WETTKAMPFGERÄTE UND SPEZIFIZIERUNGEN ................................................................... 11 

4.1    Plattform ...................................................................................................................................... 11 

4.2    Hantelstangen und Hantelscheiben ......................................................................................... 11 

4.3    Verschlüsse ................................................................................................................................ 13 

4.4    Kniebeugenständer .................................................................................................................... 13 

4.5    Drückerbank ................................................................................................................................ 13 

4.6    Kampfrichteranlage .................................................................................................................... 14 

4.7    Fehlerkarten / Kellen .................................................................................................................. 14 

4.8    Anzeigetafel................................................................................................................................. 14 

5       PERSÖNLICHE AUSRÜSTUNG .................................................................................................. 16 

5.1    Kleidung ï Hebertrikot ............................................................................................................... 16 

5.2    T-Shirt / unterstützendes Hemd ................................................................................................ 17 

5.3    Unterhose .................................................................................................................................... 18 



Seite 3 von 71 

5.4    Socken ......................................................................................................................................... 19 

5.5    Gürtel ........................................................................................................................................... 19 

5.6    Schuhe oder Stiefel .................................................................................................................... 20 

5.7    Bandagen .................................................................................................................................... 20 

5.8    Kontrolle der persönlichen Ausrüstung ................................................................................... 21 

5.9    Sponsorenlogos ......................................................................................................................... 22 

5.10 Allgemeines ................................................................................................................................ 23 

6       KRAFTDREIKAMPFDISZIPLINEN UND DIE REGELN IHRER AUSFÜHRUNG ....................... 24 

6.1    Kniebeugen ................................................................................................................................. 24 
6.1.1      Ausführung 24 
6.1.2      Ursachen für ungültige Kniebeugen 25 

6.2    Bankdrücken: .............................................................................................................................. 27 
6.2.1      Ausführung 27 
6.2.2      Ursachen für ungültiges Bankdrücken : 28 

6.3    Kreuzheben: ................................................................................................................................ 30 
6.3.1      Ausführung 30 
6.3.2      Ursachen für ungültiges Kreuzheben 30 

7       ABWIEGEN .................................................................................................................................. 32 

8       WETTKAMPFABLAUF ................................................................................................................ 35 

8.1    Rundensystem ............................................................................................................................ 35 

8.2    Verantwortlichkeiten .................................................................................................................. 40 
8.2.1      Verantwortlichkeiten des Ausrichters 40 
8.2.2      Verantwortlichkeiten der Offiziellen: 40 

8.3    Plattform und gekennzeichnete Bereiche ................................................................................ 42 

8.4    Internationale Wettkämpfe ........................................................................................................ 43 

8.5    Steigerung des Hantelgewichts ................................................................................................ 43 

8.6    Ladefehler ................................................................................................................................... 44 

8.7    Allgemeines ................................................................................................................................. 44 
8.7.1      Ausschluss vom Wettkampf 44 
8.7.2      Hilfestellung 45 
8.7.3      Verhalten nach Ende des Versuchs 45 
8.7.4      Verletzung 45 
8.7.5      Verwarnung/Disqualifikation 45 
8.7.6      Proteste 45 

9       KAMPFRICHTER ......................................................................................................................... 47 

9.1    Anzahl und Titel .......................................................................................................................... 47 

9.2    Signale ......................................................................................................................................... 47 
9.2.1      Kniebeugen 47 
9.2.2      Bankdrücken 47 
9.2.3      Kreuzheben 47 



Seite 4 von 71 

9.2.4      Bekanntgabe der Entscheidung 47 

9.3    Sitzanordnung ............................................................................................................................ 48 

9.4    Verantwortlichkeiten .................................................................................................................. 48 
9.4.1      Verantwortlichkeiten vor Beginn des Wettkampfs 48 
9.4.2      Verantwortlichkeiten während des Wettkampfs 48 

9.5    Verhalten bei Fehlern vor Versuchsbeginn ............................................................................. 49 

9.6    Verhalten während des Wettkampfs ......................................................................................... 49 

9.7    Einsatzmöglichkeiten bei  Wettkämpfen .................................................................................. 50 

9.8    Kleiderordnung ........................................................................................................................... 50 

9.9    Bedingungen zur Erlangung der IPF II-Lizenz ......................................................................... 51 

9.10 Bedingungen zur Erlangung der IPF I-Lizenz ......................................................................... 51 

9.11 Auswahl der Kandidaten ........................................................................................................... 52 

9.12 Durchführung der Prüfung ........................................................................................................ 52 
9.12.1     Kategorie  II 52 
9.12.2     Kategorie I 52 
9.12.3     Gültig für beide Kategorien 53 

9.13 Lizenzverlängerung ................................................................................................................... 53 

10    JURY UND TECHNISCHES KOMITEE ....................................................................................... 55 

10.1 Jury .............................................................................................................................................. 55 

10.2 IPF Technisches Komitee .......................................................................................................... 56 

11    WELT- UND INTERNATIONALE REKORDE .............................................................................. 58 

11.1 Internationale und nationale Meisterschaften ......................................................................... 58 

12    ANLAGEN .................................................................................................................................... 60 

12.1 Kamprichterkarten für ungültige VersucheKamprichterkarten für ungültige Versuche .... 60 
12.1.1    Kampfrichterkarte 1 ï rot - 60 
12.1.2    Kampfrichterkarte 2 - blau 61 
12.1.3    Kampfrichterkarte 3 - gelb 62 

12.2 Startkarten .................................................................................................................................. 63 

12.3 Steigerungskarten ...................................................................................................................... 64 

12.4 Heberplattform und Anordnung der zum Wettkampf erforderlichen Personen .................. 65 

12.5 Die Wilks-Punkte ........................................................................................................................ 66 



Seite 5 von 71 

2 Abbildungsverzeichnis 

 

 
Abbildung 1:   Von der IPF anerkannte Kraftdreikampf-Hantelstange ....................................................... 12 

Abbildung 2:   Trikot .................................................................................................................................... 17 

Abbildung 3:   Unterstützendes Hemd ........................................................................................................ 18 

Abbildung 4:   Gürtel ................................................................................................................................... 20 

Abbildung 5:   Korrekte Hantelposition und erforderliche Tiefe bei gültigen Kniebeugen ........................... 25 

Abbildung 6:   Hantelposition beim Kniebeugen ......................................................................................... 26 

Abbildung 7:   Gültiges Kreuzheben ........................................................................................................... 30 

Abbildung 8:   Unterschieben der Beine beim Kreuzheben ........................................................................ 31 

Abbildung 9 :  Versuchskarten .................................................................................................................... 36 

Abbildung 10: Wettkampfplattform ............................................................................................................. 65 

 
 
 



Seite 6 von 71 
 

3 Technische Regeln IPF 2009 

Ausgabe Mai 2009 

 

3.1 Disziplinen und Meisterschaften 

 
Die in diesem Regelwerk verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich auf 
beide Geschlechter.  
 

(a) Der Internationale Kraftdreikampf-Verband (International Powerlifting Federation, 
kurz: IPF) erkennt folgende Disziplinen an, die in allen nach IPF-Regeln 
durchgeführten Meisterschaften in der angegebenen Reihenfolge durchgeführt 
werden müssen: 

 

A: Kniebeuge 

B: Bankdrücken 

C: Kreuzheben 

D: Total 

 
(b) Der Wettkampf findet in Kategorien, eingeteilt nach Geschlecht, Körpergewicht und 

Alter statt. Die offenen Männer- und Frauenmeisterschaften lassen Heber jeglichen 
Alters zu, sofern sie das 14. Lebensjahr überschritten haben. 

 

(c)  Die Regeln gelten für alle Meisterschaften. 
 

(d) Jedem Teilnehmer sind drei Versuche pro Disziplin erlaubt. Der jeweils beste 
Versuch in einer Disziplin wird für das Wettkampftotal gezählt. Erreichen zwei oder 
mehr Heber das gleiche Total, wird der leichtere vor dem schwereren Heber 
platziert. 

 

(e) Falls zwei Heber das gleiche Körpergewicht beim Abwiegen aufweisen und am 
Ende des Wettkampfes schließlich das gleiche Total erreichen, dann wird derjenige 
Heber, der das Total zuerst erreicht hat, den Vorrang vor dem anderen Heber 
erhalten. Bei Wettkämpfen, in denen Preise für die beste Leistung in der 
Kniebeuge, dem Bankdrücken und dem Kreuzheben verliehen werden oder wenn 
ein Weltrekord verbessert wurde, wird die gleiche Vorgehensweise angewandt. 

 

3.2 Weltmeisterschaften 

 
Die IPF genehmigt folgende Weltmeisterschaften, die durch die Mitgliedsverbände 
durchgeführt werden: 
 
-gemeinsame Weltmeisterschaften Aktive Mann und Frau 
-gemeinsame Weltmeisterschaften Jugend & Junioren Mann und Frau 
-gemeinsame Weltmeisterschaften Senioren Mann und Frau 
-gemeinsame Weltmeisterschaften im Bankdrücken Aktive Mann und Frau  
-gemeinsame Weltmeisterschaften im Bankdrücken Senioren Mann und Frau. 
 
Die IPF registriert und erkennt ferner Weltrekorde in den folgenden Klassen an: 
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3.3 Altersklassen 

 

Mann-Aktive: ab 14. Geburtstag aufwärts (keine Klasseneinschränkung). 

Jugend:              ab 14. Geburtstag bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, 
in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. 

Junioren:           ab 1. Januar des Jahres, in dem das 19. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 23. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Senioren I:         ab 1. Januar des Jahres, in dem das 40. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 49. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Senioren II:       ab 1. Januar des Jahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 59. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Senioren III:      ab 1. Januar des Jahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 69. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Senioren IV: vom 1. Januar des Jahres, in dem das 70. Lebensjahr vollendet 
wird aufwärts. 

 Die Altersklasse Senioren IV wird nicht in Gewichtsklassen 
eingeteilt. 

 

Frauen-Aktive:  ab 14. Geburtstag aufwärts (keine Klasseneinschränkung). 

Jugend:              ab 14. Geburtstag bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, 
in dem das 18. Lebensjahr vollendet wird. 

Juniorinnen:          ab 1. Januar des Jahres, in dem das 19. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 23. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Seniorinnen I:        ab 1. Januar des Jahres, in dem das 40. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 49. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Seniorinnen II:      ab 1. Januar des Jahres, in dem das 50. Lebensjahr vollendet wird, 
bis einschließlich dem gesamten Kalenderjahr, in dem das 59. 
Lebensjahr vollendet wird. 

Seniorinnen III: vom 1. Januar des Jahres, in dem das 60. Lebensjahr vollendet 
wird aufwärts. 
Die Altersklasse Seniorinnen III wird nicht in Gewichtsklassen 

eingeteilt. 

 

Wettkampfheben ist erst ab dem 14. Geburtstag freigegeben. 
 
Die Platzierungen in allen Altersklassen erfolgen aufgrund der erreichten 
Totalleistungen der Heber gemäß den technischen Regeln im Kraftdreikampfes.  
Männer, die (im Kalenderjahr) 70 Jahre und älter sind, erhalten Medaillen für erste, 
zweite und dritte Plätze in der Gesamtwertung auf Grundlage der Wilks-Formel. 
Frauen, die (im Kalenderjahr) 60 Jahre und älter sind, erhalten Medaillen für erste, 
zweite und dritte Plätze in der Gesamtwertung auf Grundlage der Wilks-Formel. 
Altersklassen und deren weitere Unterteilung können an nationale Gegebenheiten in 
Eigenverantwortung des jeweiligen nationalen Verbandes angepasst werden. 
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3.4 Körpergewichtsklassen 

 

Männer: 

 

Frauen: 
 

-52,0 kg Klasse bis 52,00 kg (NUR 
JUGEND UND JUNIOREN) 

-44,0 kg Klasse bis 44,00 kg (NUR 
JUGEND UND JUNIORINNEN) 

- 56,0 kg Klasse bis 56,0 kg -48,0 kg Klasse bis 48,0 kg 

- 60,0 kg Klasse von 56,01 bis 60,0 kg -52,0 kg Klasse von 48,01 bis 52,0 kg 

- 67,5 kg Klasse von 60,01 bis 67,5 kg -56,0 kg Klasse von 52,01 bis 56,0 kg 

- 75,0 kg Klasse von 67,51 bis 75,0 kg -60,0 kg Klasse von 56,01 bis 60,0 kg 

- 82,5 kg Klasse von 75,01 bis 82,5 kg -67,5 kg Klasse von 60,01 bis 67,5 kg 

- 90,0 kg Klasse von 82,51 bis 90,0 kg -75,0 kg Klasse von 67,51 bis 75,0 kg 

-100,0 kg Klasse von 90,01 bis 100,0 
kg 

-82,5 kg Klasse von 75,01 bis 82,5 kg 

-110,0 kg Klasse von 100,01 bis 110,0 
kg 

-90,0 kg Klasse von 82,51 bis 90,0 kg 

-125,0 kg Klasse von 110,01 bis 125,0 
kg 

+90,0 kg Klasse von 90,01 aufwärts 

+125,0 kg Klasse von 125,01 kg 
aufwärts 

 

 

3.5 Anzahl der Heber 

 
Jede Nation darf mit einem Maximum von zehn Hebern, verteilt in den zehn 
Gewichtsklassen bei den Männern (Jugend und Junioren: elf Heber in den elf 
Gewichtsklassen), und neun Heberinnen, verteilt in den neun Gewichtsklassen bei den 
Frauen (Jugend und Juniorinnen: zehn Heberinnen in den zehn Gewichtsklassen), 
antreten. Pro Gewichtsklasse dürfen jedoch nicht mehr als zwei Heber einer Nation 
starten. Bei Meisterschaften der Senioren dürfen zusätzlich drei Heber für die 
Kategorien Seniorinnen III sowie Senioren IV nominiert werden, die (nur) um Medaillen 
in ihrer jeweiligen Altersklasse auf Grundlage der Wilks-Punkte kämpfen. 
 

3.6 Ersatzheber 

 
Jede Nation darf maximal fünf Ersatzheber stellen. Um am Wettkampf teilnehmen zu 
können,  müssen sie 60 Tage vor Beginn der Meisterschaft auf der vorläufigen 
Nominierung mit Gewichtsklasse und dem bestem Total, das sie bei einer nationalen 
oder internationalen Meisterschaft während der letzten 12 Monate erreicht haben, 
nominiert werden. 

3.7 Mannschaftsmeldung 

 
Jede Nation muss eine Mannschaftsmeldung abgeben, die den Namen jedes Hebers 
und seine Gewichtsklasse sowie die persönlichen Bestleistungen von nationalen oder 
internationalen Meisterschaften der vergangenen 12 Monate enthalten muss. Dabei 
kann auch das Ergebnis der letztjährigen internationalen Meisterschaft in derselben 
Gewichtsklasse enthalten sein. 
Das Datum und die Bezeichnung des Wettkampfes, in dem diese Leistungen erreicht 
wurden, müssen ebenso angegeben werden. Diese Angaben müssen dem 
Meisterschaftsverantwortlichen der IPF oder des Regionalverbandes sowie dem 
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Wettkampfdirektor bis spätestens 60 Tage vor Beginn der Meisterschaft auf der 
vorläufigen Nominierung übermittelt werden. Die endgültige Nominierung muss 
spätestens 21 Tage vor Beginn der Meisterschaft erfolgen und darf nur Athleten 
enthalten, die auf der 60 Tage vor dem Datum der Meisterschaft vorgelegten 
vorläufigen Nominierung enthalten sind. Dies gilt einschließlich aller Ersatzheber. 
Nominierte Heber, die kein Ergebnis von einer der oben genannten Meisterschaften 
aufweisen, werden der ersten Gruppe zugeordnet, sofern ihre jeweilige Gewichtsklasse 
in Gruppen eingeteilt wird. Werden diese Bestimmungen nicht eingehalten, kann dies 
zur Disqualifikation der betroffenen Mannschaft führen. 
Solange ein Heber durch die IPF oder einen Regionalverband gesperrt ist, kann er 
keine gültige Qualifikationsnorm für eine Welt-, Kontinental- oder Landesmeisterschaft 
über seinen nationalen Verband aufstellen. 
 

3.8 Punkteverteilung  

 
Bei allen Welt-, Kontinental- und Regionalmeisterschaften werden Punkte für die Plätze 
1 bis 9 vergeben: 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Alle folgenden Heber, die ein Total im 
Wettkampf erzielen konnten, erhalten einen Punkt. Bei nationalen Meisterschaften 
erfolgt die Punkteverteilung nach Ermessen des jeweiligen nationalen Verbandes. 
 

3.9 Mannschaftswertung  

Bei allen internationalen Meisterschaften werden für die Mannschaftswertung nur die 
Punkte der  
sechs bestplatzierten Heber der jeweiligen Nation gezählt. Für den Fall eines 
Punktegleichstandes wird so wie in Punkt 3.11 beschrieben verfahren. 
Sollte festgestellt werden, dass ein Mitglied einer Mannschaft bei einem Wettkampf, bei 
dem eine Mannschaftswertung auf Grundlage der addierten individuellen Ergebnisse 
(Punkte) erfolgt, gegen die IPF Anti-Doping-Bestimmungen verstoßen hat, so werden 
die Punkte dieses Athleten vom Ergebnis der Mannschaft abgezogen und können nicht 
durch die Punkte eines nachrückenden Athleten ersetzt werden. 
 

3.10 Kampfrichter 

Jede Nation, die mehr als drei Jahre Mitglied der IPF ist, sollte zu Weltmeisterschaften 
wenigstens einen Internationalen Kampfrichter unter den Offiziellen ihrer Mannschaft 
haben. Ist dies nicht der Fall, oder ist ein Kampfrichter trotz Anwesenheit nicht als 
Kampfrichter oder Jury-Mitglied während dieser Meisterschaft verfügbar, werden nur 
die vier bestplatzierten Heber dieser Nation für die Mannschaftswertung berücksichtigt. 
 

3.11 Ehrenpreise 

Für die drei erstplatzierten Mannschaften werden Ehrenpreise vergeben. Im Falle eines 
Gleichstandes von mehreren Mannschaften wird die Mannschaft Erster, welche die 
größere Anzahl an ersten Plätzen aufweist. Im Falle eines Gleichstandes zweier 
Mannschaften, die die gleiche Anzahl an ersten Plätzen haben, wird die Mannschaft 
Erste, welche die meisten zweiten Plätze hat. Liegt auch hier Gleichstand vor, so 
gewinnt die Mannschaft, die die meisten dritten Plätze aufweist usw. 
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3.12  Gesamtwertung 

 
Bei allen IPF Meisterschaften wird eine besondere Auszeichnung (ĂBest Lifterñ) an den 
Heber mit der besten Leistung basierend auf der Wilks-Formel vergeben.  
 

3.13  Medaillen 

 
Bei internationalen Meisterschaften werden Medaillen für erste, zweite und dritte Plätze 
jeder Klasse basierend auf der Totalleistung vergeben. Zusätzlich werden in jeder 
Klasse Medaillen oder Urkunden für erste, zweite und dritte Plätze in den 
Einzeldisziplinen Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben vergeben. Für den Fall, 
dass ein Heber keinen gültigen Versuch in den Kniebeugen und/oder dem 
Bankdrücken aufweisen kann, darf er trotzdem am weiteren Wettkampf teilnehmen und 
kann auch Auszeichnungen in den Disziplinen erhalten, in denen er mindestens einen 
gültigen Versuch aufweist. Um eine Auszeichnung erhalten zu können, muss der Heber 
jedoch in jeder der drei Disziplinen einen ernsthaften Versuch abliefern. 
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4 Wettkampfgeräte und Spezifizierungen 

 

4.1 Plattform 

 
Alle Disziplinen werden auf einer Wettkampfplattform ausgetragen, die mindestens 
2,50 m x 2,50 m und maximal 4,00 m x 4,00 m messen soll. Die Plattform darf, 
gemessen vom Boden, auf dem sie liegt, nicht höher als 10 cm sein. Die Oberfläche 
der Plattform muss flach, fest, eben und mit einem weichen, rutschfesten Teppichbelag 
ausgelegt sein (d. h. frei von Unregelmäßigkeiten und Vorsprüngen). Gummimatten 
oder ähnliche Auflagematerialien sind nicht zulässig.  
 

4.2 Hantelstangen und Hantelscheiben 

 
Bei allen Wettkämpfen, die nach IPF-Regeln durchgeführt werden, sind ausschließlich 
Scheibenhanteln erlaubt. Die Verwendung von Hantelscheiben, die nicht den aktuellen 
Spezifikationen entsprechen, macht den gesamten Wettkampf, und dabei erzielte 
Rekorde ungültig. Während des gesamten Wettkampfes und für alle Disziplinen dürfen 
nur solche Hantelstangen und Hantelscheiben verwendet werden, die allen 
Bestimmungen entsprechen. Die Hantelstange darf im Laufe eines Wettkampfes nicht 
ausgetauscht werden, es sei denn, sie ist verbogen oder beschädigt und dies wird vom 
technischen Komitee, der Jury oder den Kampfrichtern festgestellt. Bei allen IPF-
Meisterschaften darf die Rändelung der Hantelstange nicht verchromt sein. Bei IPF-
Weltmeisterschaften oder bei Weltrekordversuchen dürfen nur Hantelstangen und 
Hantelscheiben mit der offiziellen IPF-Genehmigung benutzt werden. Ab 2008 werden 
die Abstände der Rändelungen auf Grundlage der bisher von der IPF genehmigten 
Hantelstangen vereinheitlicht. 
 

a.) Die Hantelstange muss gerade, gut gerändelt und gerillt sein und mit folgenden 
Maßen übereinstimmen: 

1. Die Gesamtlänge darf 2,20 m nicht überschreiten.  

2. Der Abstand zwischen den Manschetten darf 1,32 m nicht überschreiten und 
nicht kleiner als 1,31 m sein.  

3. Der Durchmesser der Stange darf 29 mm nicht überschreiten und nicht kleiner 
als 28 mm sein.  

4. Das Gewicht der Hantelstange mit Verschlüssen muss 25 kg betragen.  

5. Der Durchmesser der Scheibenaufsteckbuchsen darf 52 mm nicht 
überschreiten oder kleiner als 50 mm sein. 

6. Die Hantelstange muss maschinelle Markierungen haben, oder muss mit 
Klebeband so markiert sein, dass zwischen der Markierung oder dem 
Klebeband ein Abstand von 81 cm gemessen werden kann. 
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Maße in mm (Abstände der Rändelungen innerhalb der Verschlussbegrenzungen) 

Abbildung 1: Von der IPF anerkannte Kraftdreikampf-Hantelstange 

 

b.) Hantelscheiben müssen wie folgt beschaffen sein: 
Alle Hantelscheiben, die in einem Wettkampf benutzt werden, dürfen von dem auf 
ihnen angegebenen Gewicht nicht mehr als 0,25 % oder 10 Gramm abweichen. 

Nominalwert        Maximum Minimum  

in Kilogramm  

50.0    50.125  49.875  

25.0    25.0625  24.9375  

20.0    20.05  19.95  

15.0    15.0375  14.9625  

10.0    10.025  9.975  

5.0    5.0125  4.9875  

2.5    2.51   2.49  

1.25    1.26   1.24  

0.5    0.51   0.49  

0.25    0.26   0.24  

 
 

2. Die Bohrung in der Mitte der Hantelscheibe darf 53 mm nicht überschreiten und 
nicht kleiner als 52 mm sein. 

3. Die Hantelscheiben dürfen nur folgende Gewichte haben: 
 

1,25 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg, 50 kg. 
   

4. Für Rekordversuche dürfen leichtere Hantelscheiben verwendet werden, um 
ein Gewicht zu erreichen, das um mindestens 0,5 kg höher als der bestehende 
Rekord ist. 

 

5. Hantelscheiben mit einem Gewicht von 20 kg und mehr dürfen eine Dicke von 
6 cm nicht überschreiten. Hantelscheiben mit einem Gewicht von 15 kg und 
weniger dürfen eine Dicke von 3 cm nicht überschreiten. Gummischeiben 
müssen nicht mit der angegebenen Dicke übereinstimmen. 

6. Die Hantelscheiben müssen folgende Farben aufweisen: 

10 kg und darunter ï beliebige Farbe;  

15 kg - gelb;  

20 kg - blau;  

25 kg - rot;  
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50 kg - grün. 
 

7. Auf allen Hantelscheiben muss das jeweilige Gewicht klar und deutlich 
ausgewiesen sein. Die Scheiben sind so auf die Hantel zu laden, dass die 
Kampfrichter stets die Gewichtsangabe auf jeder Scheibe lesen können. Es gilt 
weiterhin der Grundsatz Ăvon innen nach auÇenñ, d. h. die Scheiben m¿ssen so 
auf die Hantel geladen werden, dass das Hantelscheibengewicht von innen 
nach außen abnimmt. 
 

8. Die erste und schwerste Hantelscheibe muss mit der Aufschrift nach innen, der 
Rest der Hantelscheiben muss mit der Aufschrift nach außen aufgesteckt 
werden. 
 

9. Der Durchmesser der größten Hantelscheibe darf nicht größer als 45 cm sein. 
 

10. Gummi- oder Gummiüberzogene Scheiben können verwendet werden, 
vorausgesetzt, der Abstand vom äußeren Ende der Verschlüsse zum Ende der 
Hantelstange beträgt mindestens 10 cm, damit außerhalb der Scheiben eine 
Griffmöglichkeit besteht. 

 

4.3 Verschlüsse 

 

(a) Müssen immer benutzt werden. 
 

(b) Jeder Verschluss muss 2,5 kg wiegen. 
 

4.4 Kniebeugenständer 

 

(a) Für die Verwendung bei internationalen Kraftdreikampf-Wettkämpfen sind nur 
Kniebeugenständer derjenigen Hersteller zugelassen, die durch das technische 
Komitee offiziell registriert und genehmigt wurden. 
 

(b) Die Ständer müssen so beschaffen sein, dass sie sich von einer Mindesthöhe von 
1,00 m in der niedrigsten Position auf eine maximale Höhe von 1,70 m in Abständen 
von 5 cm einstellen lassen. 
 

(c) Alle hydraulischen Ständer müssen so beschaffen sein, dass jede verlangte 
Ständerhöhe durch einen Stift, Splint oder ähnliches gesichert werden kann. 
 

4.5 Drückerbank 

 
Für die Verwendung bei internationalen Kraftdreikampf-Meisterschaften sind nur 
Drückerbänke derjenigen Hersteller zugelassen, die durch das technische Komitee 
offiziell registriert und genehmigt wurden. 
Die Bank muss folgende Maße besitzen: 
 

1. Länge: nicht weniger als 1,22 m. Zudem muss sie flach und eben sein. 
 

2. Breite: nicht weniger als 29 cm und nicht mehr als 32 cm. 
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3. Höhe: nicht weniger als 42 cm und nicht mehr als 45 cm, gemessen vom Boden bis 
zur Obergrenze der Bankpolsterung (nicht zusammengedrückt oder gepresst). Die 
Höhe der Hantelablage, die verstellbar sein muss, muss eine Mindesthöhe von 75 
cm und eine Maximalhöhe von 110 cm, gemessen vom Boden bis zur 
Hantelauflagefläche, aufweisen. 

4. Die maximale Breite zwischen den Innenseiten der Hantelauflage beträgt 1,10 m. 

5. Das Kopfende der Bank soll 22 cm über der Mitte der Hantelablage hinausragen, 
wobei eine Toleranz von ± 5 cm erlaubt ist (d. h. zwischen 17 cm und 27 cm). 

6. Es müssen stets Sicherheitsarretierungen vorhanden sein. 
 

4.6 Kampfrichteranlage 

 
Ein Lampensystem muss vorhanden sein, mit dem die Kampfrichter ihre 
Entscheidungen bekannt geben können. Eine Anlage ähnlich der, die beim 
Gewichtheben verwendet wird, kann benutzt werden. Dabei löst ein Kampfrichter sein 
Signal aus, wenn er einen Regelverstoß wahrnimmt. Falls die Mehrheit der 
Kampfrichter ihre Wertungsanlage aktiviert, ertönt ein Geräusch und der Heber weiß, 
dass sein Versuch ungültig war. Er muss seinen Versuch dann nicht beenden. Jeder 
Kampfrichter kann ein weißes und ein rotes Licht betätigen. Diese zwei Farben 
reprªsentieren jeweils Ăg¿ltigñ oder Ăung¿ltigñ. Die Lampen sollen horizontal angebracht 
sein und mit den Positionen der Kampfrichter übereinstimmen. Sie müssen so 
geschaltet sein, dass sie, wenn sie von den drei Kampfrichtern aktiviert werden, 
zusammen und nicht einzeln aufleuchten. Für Notfälle (wie z. B. Stromausfall) werden 
die Kampfrichter mit einer kleinen weißen und rote Flagge (bzw. Kelle) ausgestattet, mit 
denen sie ihre Entscheidung bekannt geben können, wenn der Hauptkampfrichter das 
hºrbare Signal ĂFlaggeñ (ĂFlagsñ) gibt. 
 

4.7 Fehlerkarten / Kellen 

 
Nachdem die Kampfrichter ihre Wertung verkündet haben, geben sie durch eine Karte 
oder Kelle oder durch ein Leuchtsignal die Ursache(n) des ungültigen Versuches 
bekannt. 
-Die Kampfrichterkarten über die ungültigen Versuche sind als Anlage beigefügt- 
   

 Kampfrichterkarte 1: Farbe rot 

              Kampfrichterkarte 2: Farbe blau 

   Kampfrichterkarte 3: Farbe gelb 
 

4.8 Anzeigetafel 

Eine gut detaillierte Anzeigetafel muss bereit stehen und so aufgestellt werden, dass 
sie für Zuschauer, Offizielle, und alle, die mit dem Fortgang des Wettkampfes 
beschäftigt sind, gut sichtbar ist. Die Namen der Heber sollen für jeden einzelnen 
Durchgang entsprechend der Losnummer angeordnet werden. 
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5 Persönliche Ausrüstung 

5.1 Kleidung ï Hebertrikot 

UNTERSTÜTZENDE KLEIDUNG 
Nur Kleidung, die durch das technische Komitee offiziell registriert und genehmigt ist, 
wird für die Verwendung bei Kraftdreikampf-Wettkämpfen zugelassen. 
 

NICHTUNTERSTÜTZENDE KLEIDUNG 
Gewichtheber-, Ringer-, Gymnastik-, einteiliger Anzug: 
Gemäß den in (c), (d) und (e) einzeln angeführten Beschreibungen, benötigen diese 
Anzüge keine Genehmigung durch das technische Komitee. 
 
Das Tragen eines Heberanzugs ist Pflicht. Er soll aus einem einteiligen, vollständigen 
Hebertrikot aus einlagigem Stretchmaterial bestehen. Ferner darf er nicht mit 
Aufnähern, Auspolsterungen oder Stoffstreifen versehen sein, die mittels Säumen, die 
nicht für die Herstellung des Heberanzuges nötig sind, befestigt wurden. Jeder Saum 
(falsch oder sonstig), der nach Meinung des technischen Komitees, der Jury oder in 
deren Abwesenheit der Kampfrichter allein zum Zwecke einer Verstärkung oder 
Versteifung in das Trikot eingearbeitet ist, macht diesen Heberanzug für die Benutzung 
im Wettkampf ungültig.  
 
Der Anzug darf beim Tragen nicht locker sitzen. Die Träger müssen während der 
Ausführung eines Wettkampf-Versuches immer über der Schulter getragen werden. 
 

Das Hebertrikot soll ferner folgende Bedingungen erfüllen: 

 

a) Es darf ein- oder mehrfarbig sein. 

b) Das Hebertrikot darf das Abzeichen, Emblem, Logo und/oder die Inschrift der 
Nation des Hebers, seines nationalen Verbandes oder Sponsors tragen. 
Aufschriften, die anstößig oder imstande sind, den Sport in Misskredit zu 
bringen, sind nicht erlaubt (Siehe 5.9). Der Name des Hebers darf an seiner 
Kleidung oder jeglichen Teilen seiner Ausrüstung angebracht werden.  

c) Säume und Nähte dürfen 3 cm in der Breite und 0,5 cm in der Dicke nicht 
überschreiten. Nur nichtunterstützende einteilige Trikots oder Gymnastikanzüge 
dürfen Säume und Nähte haben, die breiter als 3 cm sind. Sie dürfen ebenso 
eine doppelte Dicke desselben Materials mit einer Größe von 12 cm x 24 cm im 
Bereich des Schrittes aufweisen. 

d) Säume dürfen von schmalen Tragbändern oder Stretchmaterial, das 2 cm in 
der Breite oder 0,5 cm in der Dicke nicht überschreitet, geschützt oder verstärkt 
werden. 

e) Es muss einen Beinansatz haben, dessen Länge 15 cm nicht überschreiten 
und 3 cm nicht unterschreiten darf. Dieses Maß wird gemessen, indem man 
eine Linie vom höchsten Saum des Schrittes abwärts zur Innenseite des 
Beines bildet, und diese Linie dann misst. Der Beinansatz des Anzuges muss 
nicht so geschnitten sein, dass er genau parallel um das Bein herum liegt. 
Nichtunterstützende Anzüge dürfen Beinansätze mit einer Länge von maximal 
25 cm haben. 
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Abbildung 2: Trikot 

 

f) Alle Änderungen des Hebertrikots, welche die vorher festgelegten Breiten, 
Längen oder Dicken überschreiten, machen dieses Hebertrikot für den 
Wettkampf unzulässig. 

 

g) Obwohl Änderungen oder Falten zur Verstärkung der Anzüge und 
unterstützenden Hemden diese nicht unzulässig  machen, müssen sie an den 
Original-Säumen vorgenommen werden. 

 

h) Sollte eine Verstärkung vorgenommen worden sein, darf das überschüssige 
Material nicht gefalten und nicht wieder an den Anzug genäht werden. Es ist 
empfehlenswert, bei gekürzten Schulterträgern des Anzuges das 
überschüssige Material unter den Träger zu nähen, so dass es nicht 
herausragt. 

 

5.2 T-Shirt / unterstützendes Hemd 

 
Ein ein- oder mehrfarbiges T-Shirt oder unterstützendes Hemd (unterstützenden 
Hemden müssen aus einlagigem Stretchmaterial sein) muss beim Kniebeugen und 
Bankdrücken unter dem Heberanzug getragen werden. Beim Kreuzheben ist es 
freigestellt. Eine Kombination beider ist verboten. Frauen müssen bei allen Disziplinen 
ein T-Shirt oder unterstützendes Hemd tragen.  
 
Unterstützende Hemden können bei allen Versuchen getragen werden, wenn sie vom 
technischen Komitee genehmigt wurden und in der Liste der genehmigten Ausrüstung 
und Kleidung, die regelmäßig vom Komitee herausgegeben wird, notiert sind. Alle 
Bedingungen, wie sie für das T-Shirt definiert sind, gelten genauso für das 
unterstützende Hemd. Das unterstützende Hemd darf, wenn es in den Anzug gesteckt 
wird und somit als zusätzliche Stütze dient,  nicht so lang sein, dass es das Gesäß 
bedeckt. Weiterhin dürfen Nähte nur an dem im unten folgenden Diagramm gezeigten 
Stellen angebracht sein 
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Abbildung 3: Unterstützendes Hemd 

 

Das T-Shirt soll ferner folgende Bedingungen erfüllen: 
 

a) Es besteht nicht aus einem gummierten oder vergleichbaren Stretchmaterial. 

b) Es hat keine(n) Taschen, Knöpfe, Reißverschlüsse, Kragen oder V-Ausschnitt. 

c) Es hat keine verstärkten Säume. 

d) Es ist aus Baumwolle oder Polyester bzw. aus einem Baumwolle-Polyester-
Gemisch gefertigt. Jeansstoff (Denim) ist unzulässig. 

e) Es darf keine Ärmel haben, die entweder unterhalb des Ellbogens oder am 
Deltoidmuskel des Hebers enden. Heber dürfen, wenn sie bei IPF-
Wettkämpfen teilnehmen, die Ärmel des T-Shirts nicht über den Deltoidmuskel 
ziehen oder hochkrempeln. T-Shirts dürfen nicht mit der Innenseite nach außen 
getragen werden. Das ĂErector-Shirtñ, das beim Kniebeugen und Kreuzheben 
verwendet wird, darf ärmellos sein. 

f) Es ist einfarbig oder das offizielle T-Shirt der Meisterschaft, bei welcher der 
Heber startet oder trägt nur das Abzeichen und/oder die Inschrift der Nation 
des Hebers, des nationalen oder regionalen Verbandes oder des Sponsors. 
Aufschriften, die anstößig sind oder den Sport in Misskredit bringen können, 
sind nicht erlaubt. Das Sponsorenlogo muss ebenfalls Punkt 5.9 der Kontrolle 
der persönlichen Ausrüstung (Sponsorenlogos) entsprechen. 

 

5.3 Unterhose 

 
Eine normal käufliche Sportunterhose oder ein normal käuflicher Slip (keine 
Boxershorts) jeglicher Mischung aus Baumwolle, Nylon oder Polyester muss unter dem 
Hebertrikot getragen werden.  
Frauen können einen normalen oder einen Sport-BH tragen.  
Badebekleidung oder andere Kleidungsstücke, die gummiert oder aus ähnlichem 
Stretchmaterial sind (Ausnahme: Stretch- oder gummiertes Material im Hosenbund) 
darf nicht getragen werden. 
Unterstützende Unterwäsche darf bei Wettkämpfen unter IPF-Regeln nicht getragen 
werden. 
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5.4 Socken 

Socken dürfen getragen werden. 
 

a) Sie dürfen ein- oder mehrfarbig und mit Herstellerlogo versehen sein. 
 

b) Sie dürfen nicht so lang sein, dass sie mit Kniebandagen oder Knies-Supports 
in Kontakt kommen. 

 

c) Beinstrümpfe, Strumpfhosen oder ähnliche Strumpfwaren sind strikt verboten. 

Beim Kreuzheben MÜSSEN Kniestrümpfe getragen werden, um die 
Schienbeine während der Ausführung zu bedecken und zu schützen. 

 

d) Dünne Schienbeinschützer können zwischen Schienbein und Socken getragen 
werden. 

 
 

5.5 Gürtel 

 
Wettkampfteilnehmer dürfen einen Gürtel tragen. Wird er getragen, muss er über dem 
Hebertrikot getragen werden. 
 

Material und Aufbau: 
 

a) Der Gürtel muss aus Leder, Vinyl oder einem ähnlichem Material, das nicht 
stretchfähig ist, bestehen. Er darf aus einer/mehreren Lagen bestehen, die 
verleimt und/oder vernäht sind. 

 

b) Der Gürtel darf weder an der Oberfläche noch zwischen den einzelnen Lagen 
zusätzliche Polsterungen, Verstärkungen oder Einlagen, gleich aus welchem 
Material, haben. 

 

c) Die Schnalle muss an einem Ende des Gürtels fest durch Nähte oder Nieten 
befestigt sein. 

 

d) Der Gürtel kann eine Schnalle mit einem oder zwei Dornen oder einen 
ĂSchnellverschlussñ haben (Schnellverschluss als Hebel angewandt).  

 

e) Eine Schlaufe zum Durchschieben der Zunge muss in der Nähe der Schnalle 
durch Nähte oder Nieten befestigt angebracht sein.  

 

f) Auf der Außenseite des Gürtels darf nur der Name, die Nation, das 
Bundeslande oder der Verein des Hebers zu sehen sein. 

 

Abmessungen des Gürtels: 
 

a) Breite des Gürtels max. 10 cm.  (1). 

b) Dicke des Gürtels (2) auf der ganzen Länge max. 13 mm. 

c) Innenweite der Schnalle (3) max. 11 cm. 

d) Außenweite der Schnalle (4) max. 13 cm. 

e) Breite der Zungenschlaufe (5) max. 5 cm. 

f) Abstand zwischen dem Schnallenende (6) und der Zungenschlaufe max. 25 
cm. 
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    Abbildung 4: Gürtel 

 

5.6 Schuhe oder Stiefel 

Es müssen Schuhe oder Stiefel getragen werden. 

 

a) Als Schuhe gelten nur Sportschuhe, Sportstiefel, Gewichtheber- oder 
Kraftdreikampfstiefel oder Kreuzhebeslipper. Dabei darf nur Schuhwerk 
getragen werden, das bei Hallensportarten (z. B. Basketball oder Ringen) 
verwendet wird. Daher zählen z. B. Wanderstiefel nicht dazu und dürfen nicht 
getragen werden. 

 

b) Die Sohle darf an keinem Punkt höher als 5 cm sein. 
 

c) Die Sohle muss an beiden Schuhen einheitlich sein. 
 

d) Lose Einlagen, die nicht Teil des hergestellten Schuhs sind, sind auf 1 cm 
Dicke beschränkt. 

5.7 Bandagen 

 
Es sind nur Bandagen erlaubt, die aus einlagigem, normal gewebtem elastischem 
Material, das mit Polyester, Baumwolle oder einer Kombination aus beiden Materialien 
umhüllt ist bzw. aus medizinischem Verbandsmaterial bestehen.  
 

Handgelenke 
 

1. Handgelenksbandagen dürfen 1 m in der Länge und 8 cm in der Breite nicht 
überschreiten. Manschetten und Klettverschlüsse/Sicherheitsschlaufen müssen 
innerhalb der Länge von einem Meter enthalten sein. Eine Schlaufe kann als 
Sicherheitshilfe angebracht sein. Die Schlaufe darf während des eigentlichen 
Versuches nicht über dem Daumen oder den Fingern sein.  

 

2. Normal käufliche Schweißbänder, die 12 cm in der Breite nicht überschreiten, 
können    getragen werden. Eine Kombination von Handgelenksbandagen und 
Schweißbändern ist nicht erlaubt.  

 

3. Eine Handgelenkbandage darf nicht weiter als 10 cm in Richtung des 
Ellenbogens und nicht weiter als 2 cm in Richtung der Hand, von der Mitte des 
Handgelenkes aus gemessen, gewickelt sein. Insgesamt darf die Wicklung 
nicht breiter als 12 cm sein. 
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Knie 
 

4. Es dürfen Bandagen getragen werden, die 2 m in der Länge und 8 cm in der 
Breite nicht überschreiten. Die Bandage darf max. 15 cm nach oben und 15 cm 
nach unten, gemessen von der Mitte des Kniegelenkes, gewickelt werden. Als 
max. Wickelbreite sind 30 cm erlaubt. Alternativ dazu kann ein einteiliger 
elastischer Knie-Support, der nicht länger als 30 cm ist, getragen werden. 
Kniemanschetten mit einer Länge von 30 cm sowie medizinische 
(Kompressions-)Bandagen sind ebenfalls zulässig. Eine Kombination von 
beiden ist strikt verboten. Neopren kann ein Ăsynthetischerñ Gummi sein, darf 
aber ausschließlich in der Kniemanschette enthalten sein. 

 

5. Bandagen dürfen die Strümpfe oder den Heberanzug nicht berühren. 
 

6. An allen anderen Körperteilen dürfen Bandagen nicht benutzt werden. 
 

Unterstützende Bandagen 
Für die Verwendung bei Kraftdreikampf-Wettkämpfen sind nur Bandagen 
derjenigen Hersteller zugelassen, die durch das technische Komitee offiziell 
registriert und genehmigt wurden. 
 
Andere Bandagen 
Bandagen aus medizinischem Verbandsmaterial sowie Schweißbänder 
benötigen keine Genehmigung durch das technische Komitee. 

 

Medizinische Pflaster (Allgemeiner Ausdruck für alle medizinischen 

Verbandsmaterialien) 
 

7. Zwei Lagen eines Pflasters dürfen um die Daumen getragen werden. Sie 
dürfen jedoch ohne die offizielle Genehmigung der Jury oder des 
Hauptkampfrichters nirgendwo sonst am Körper getragen werden. Pflaster 
dürfen nicht als Hilfe beim Halten der Hantelstange benutzt werden. 

 

8. Abhängig von der vorhergehenden Genehmigung durch die Jury, dem 
offiziellen Arzt oder Mediziner, bzw. dem medizinischen Personal darf bei 
körperlichen Verletzungen Verbandsmaterial in der Form angebracht werden, 
dass es dem Heber keinen ungerechtfertigten Vorteil gewährt. 

 

9. Bei allen Wettkämpfen, bei denen keine Jury und kein medizinisches Personal 
anwesend ist, hat der Hauptkampfrichter das Recht über den Gebrauch von 
Pflaster zu entscheiden. 

 

5.8 Kontrolle der persönlichen Ausrüstung 

 

a) Die Kontrolle der persönlichen Ausrüstung eines jeden am Wettkampf 
teilnehmenden Hebers kann jederzeit (die Zeiten werden beim technischen 
Meeting bekannt gegeben) während der Veranstaltung bis einschließlich 20 
Minuten vor dem Start der jeweiligen Gewichtsklasse stattfinden.  
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b) Mindestens 2 Kampfrichter werden dafür bestimmt. Alle Teile müssen geprüft 
und genehmigt werden, bevor sie offiziell markiert oder gekennzeichnet 
werden. 

 

c) Bandagen mit Überlänge müssen zurückgewiesen werden, können aber 
während der offiziellen Wiegezeit erneut vorgelegt werden, wenn sie auf die 
richtige Länge gekürzt werden.  

 

d) Alle Teile, die unsauber oder zerrissen sind, werden zurückgewiesen. 
 

e) Das unterzeichnete Kleiderprotokoll ist nach Ende der Kontrollzeit dem 
Vorsitzenden der Jury zu übergeben. 

 

f) Wenn nach der Kleiderkontrolle ein Heber auf der Plattform erscheint und nicht 
genehmigte Kleidungsstücke oder Ausrüstungsteile trägt oder benutzt ï 
ausgenommen jene, die von den Kampfrichtern vorher versehentlich genehmigt 
worden sind ï wird der Heber sofort vom Wettkampf disqualifiziert. 

 

g) Alle vorher unter dem Punkt ĂPersºnliche Ausr¿stungñ genannten Teile m¿ssen 
vor dem Wettkampf überprüft werden.  

 

h) Mützen sind strikt verboten und dürfen beim Heben auf der Plattform nicht 
getragen werden. Gegenstände wie Uhren, Schmuck, Mundstücke, Brillen und 
weibliche Hygieneartikel müssen nicht überprüft werden. 

 

i) Vor einem Weltrekordversuch wird der jeweilige Heber vom Technischen 
Kontrolleur kontrolliert. Falls entdeckt wird, dass der Heber nicht genehmigten 
Kleidungsstücke oder Ausrüstungsteile trägt, ausgenommen jene, die von den 
Kampfrichtern vorher versehentlich genehmigt worden sind, wird der Heber 
vom Wettkampf disqualifiziert. 

 

5.9  Sponsorenlogos 

 

a) Nationen oder Heber, die den Vorteil der Regeln bezüglich des Tragens von 
Sponsorenlogos auf der persönlichen Ausrüstung bei internationalen 
Wettkämpfen nutzen wollen, müssen die Erlaubnis beim Generalsekretär der 
IPF stellen. Der Antrag muss mindestens drei Monate vor dem veröffentlichten 
Datum des ersten Wettkampfes erfolgen und es muss die Gebühr in Höhe von 
Euro 250 oder der Summe, die vom vorangehenden Kongress festgelegt 
wurde, beigefügt werden. Nachdem die Genehmigung erteilt wurde, darf das 
Logo an der Position sichtbar sein, die zwischen der IPF und der Nation bzw. 
dem Heber vereinbart wurde. Es darf für den Rest des Kalenderjahres und das 
folgende Kalenderjahr getragen werden. Die Gebühr gilt nur für einen Sponsor 
und eine Nation. Es werden zusätzliche Gebühren in Höhe von jeweils Euro 
250 für jeden weiteren Sponsor, der sein Logo auf der persönlichen Ausrüstung 
platzieren will, fällig. 
Die IPF behält sich das Recht vor, Genehmigungen abzulehnen, wenn sie der 
Ansicht ist, dass ein Logo gegen die guten Sitten verstößt oder gegen eine 
vorangehende Vereinbarung, die von der IPF mit einem anderen 
Vertragspartner wie z. B. Fernsehen oder Meisterschaftsveranstalter getroffen 
wurde, im Widerspruch steht.  
Das Exekutivkomitee der IPF behält sich das Recht vor, die Größe des Logos 
zu begrenzen. Nationen oder Heber dürfen ihr nationales Abzeichen oder 
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Emblem ohne Bezahlung einer Gebühr sichtbar tragen. Für Herstellerlogos auf 
den von der IPF zugelassenen Teilen der Ausrüstung, für welche bereits eine 
Gebühr bezahlt worden ist, fallen keine zusätzlichen Gebühren an. Heber, die 
Sponsorenlogos tragen wollen, müssen den Kampfrichtern bei der 
Kleiderkontrolle eine gültige Genehmigung oder Quittung dafür vorlegen, es sei 
denn, das Logo steht auf der Liste der von der IPF anerkannten 
Sponsorenlogos. Herstellerlogos, die auf Kleidungsstücken oder Gürteln 
aufgedruckt bzw. aufgenäht sind und deren Maße 10 cm x 2 cm nicht 
überschreiten, müssen nicht abgedeckt werden. 
Sollte das Logo ein Herstelleremblem aufweisen, so muss dieses nicht 
abgedeckt werden. 

 

5.10  Allgemeines 

 

a) Der Gebrauch von Öl, Fett oder anderen Gleitmitteln auf Körper oder 
persönlicher Ausrüstung ist streng verboten. 

 

b) Babypuder, Talkum, Harz und Magnesiumcarbonate sind die einzigen 
Substanzen, die auf den Körper und die Kleidung aufgetragen werden dürfen, 
nicht aber auf die Bandagen. 

 

c) Der Gebrauch von jeglicher Form von Haftmitteln auf der Unterseite des 
Schuhwerks ist streng verboten. Das bezieht sich auf alle möglichen Formen 
von Haftmitteln, z. B. Glaspapier, Schmirgelgewebe usw. und das Auftragen 
von Harz oder Magnesiumcarbonat. Einige Tropfen Wasser sind zulässig. 

 

d) Keinerlei fremde Substanzen dürfen auf die Geräte aufgebracht werden. Dies 
beinhaltet alle Substanzen, außer denen, die regelmäßig als sterile Mittel bei 
der Reinigung von Hantel, Bank oder Plattform verwendet werden. 
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6 Kraftdreikampfdisziplinen und die Regeln ihrer 

Ausführung 

6.1 Kniebeugen 

6.1.1 Ausführung 
 

1. Der Heber muss zur Vorderseite der Plattform schauen. Die Hantel muss horizontal 
auf der Schulter gehalten werden. Beide Hände mit jeweils 4 Fingern (Kleiner 
Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Zeigefinger) umgreifen die Stange. Die Oberseite 
der Hantelstange darf nicht weiter als die Größe ihres Durchmessers unterhalb des 
äußeren Endes der Schultern liegen. Abbildung 6 zeigt die richtige Position der 
Hantel auf den Schultern. Die Hände können an einer beliebigen Position innerhalb 
und/oder an den inneren Verschlüssen der Hantel positioniert werden.  

 

2. Nach dem Herausnehmen der Hantel aus den Ständern (dem Heber darf beim 
Herausnehmen der Hantel aus den Ständern durch die Scheibenstecker geholfen 
werden) muss sich der Heber rückwärts in seine Ausgangsposition begeben. Sobald 
der Heber bewegungslos und aufrecht (aufrecht bedeutet, dass der Oberkörper von 
der Taille aus gesehen nicht mehr als 15 Grad geneigt ist) mit durchgedrückten 
Knien steht und die Hantel ordnungsgemäß platziert hat, wird der Hauptkampfrichter 
das Signal zum Beginn des Versuches geben. Das Signal des Kampfrichters 
besteht aus einer Abwärtsbewegung eines Armes, und dem hörbaren Kommando 
ĂBeugenñ (ĂSquatñ). Bevor der Heber das Signal ĂBeugenñ (ĂSquatñ) erhªlt, darf er 
innerhalb der Regeln Positionsveränderungen durchführen, ohne dafür bestraft zu 
werden. Aus Gründen der Sicherheit wird der Heber aufgefordert, die Hantel wieder 
in den Ständern zu platzieren, wenn er nach einer Dauer von fünf Sekunden nicht in 
der richtigen Position ist, um den Versuch zu starten. Dies wird vom Kampfrichter 
durch eine Rückwärtsbewegung des Armes und dem hörbaren Kommando 
ĂZur¿cklegenñ (ĂReplaceñ) angezeigt. Der Hauptkampfrichter teilt dann den 
Grund für das nicht erfolgte Startsignal mit. 

 

3. Nach dem Signal des Hauptkampfrichters muss der Heber die Knie beugen und den 
Körper so tief absenken, bis die Oberflächen der Oberschenkel im Hüftgelenk tiefer 
sind als die Oberseiten der Knie (Zeichnungen 1,2,3 und 4 in Abbildung 5). Nur ein 
einziger anständiger Versuch ist erlaubt. Der Versuch wird als begonnen betrachtet, 
sobald die Knie des Hebers entspannen. Die Hantel darf sich während des 
Versuches von ihrer Ausgangsposition um ihre Dicke bzw. ihren Durchmesser am 
Rücken des Hebers nach unten bewegen. 

 

A

B
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 Abbildung 5: Korrekte Hantelposition und erforderliche Tiefe bei gültigen Kniebeugen 

 

 A: Knieoberseite  B: Oberseite der Oberschenkel im Hüftgelenk 
 

*Abbildung 5 zeigt einen Heber, der tiefer ist als parallel. Der Punkt ĂBñ, also die 
Oberseite des Oberschenkels im H¿ftgelenk ist tiefer als Punkt ĂAñ, der die 
Knieoberseite bezeichnet. Abbildung 4 zeigt einen gültigen Versuch.* 
 

4. Der Heber muss sich aufrichten, bis er aufrecht und mit durchgedrückten Knien 
dasteht. Ein doppeltes Aufschaukeln am tiefsten Punkt des 
Kniebeugeversuches sowie jegliche Abwärtsbewegung sind nicht erlaubt. 
Sobald der Heber bewegungslos (in vermeintlicher Endposition) steht, wird der 
Hauptkampfrichter das Signal zum Zurücklegen der Hantel geben. 

 

5. Das Kampfrichtersignal zum Zurücklegen der Hantel besteht aus einer 
R¿ckwªrtsbewegung des Armes und dem hºrbaren Kommando ĂAblegenñ 
(ĂRackñ). Der Heber muss dann die Hantel zurück in die Ständer legen. Aus 
Gründen der Sicherheit kann der Heber um die Hilfe eines Scheibensteckers 
bitten, um die Hantel in die Ständer zurückzulegen. Der Heber muss während 
dieses Vorgangs aber an der Hantel bleiben. 

 

6. Nicht mehr als fünf und nicht weniger als zwei Scheibenstecker dürfen sich 
gleichzeitig auf der Plattform aufhalten. Die Kampfrichter dürfen die Anzahl der 
benötigten Scheibenstecker (2, 3,4 oder 5) auf der Plattform bestimmen. 

 

6.1.2 Ursachen für ungültige Kniebeugen 
 

1. Nichtabwarten des Signals des Hauptkampfrichters zu Beginn oder nach Ende 
des Versuches. 

 

2. Doppeltes Aufschaukeln am tiefsten Punkt des Kniebeugenversuches oder 
eine Abwärtsbewegung beim Aufrichten. 

 

3. Keine aufrechte Stellung mit durchgedrückten Knien vor Beginn oder nach 
Ende der Kniebeuge. 

 

4. Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Füße, wobei seitliche Bewegungen der 
Sohle sowie Schaukeln der Füße zwischen Ballen und Ferse erlaubt sind. 
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5. Nicht die vorgeschriebene Tiefe der Kniebeugen erreichen, so dass die 
Oberfläche der Oberschenkel im Hüftgelenk tiefer ist als die Oberseite der Knie 
(siehe Abbildung 5). 

 

6. Jede Abwärtsbewegung der Hantel auf dem Rücken des Hebers, die größer ist 
als die Dicke bzw. der Durchmesser der Hantel oder unter der erlaubten 
Ausgangsposition liegt.  

 

7. Berühren der Hantel oder des Hebers durch die Scheibenstecker zwischen den 
Kampfrichtersignalen mit der Absicht, den Versuch für den Heber zu 
erleichtern. 

 

8. Berühren der Oberschenkel mit Ellbogen oder Oberarmen. Ein leichtes 
Berühren ist erlaubt, falls es dem Heber keinen Vorteil verschafft. 

 

9. Jedes Fallenlassen oder ĂWegwerfenñ der Hantel nach Vollendung der Übung. 
 

10. Nichteinhalten eines der unter den Regeln der Ausführung der Kniebeugen 
angegebenen Punkte. 

 
Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen die richtige Hantelposition und die unterste Tiefe  
der Hantelposition bei den Kniebeugen:  

 
 
 

Abbildung 6 Hantelposition beim Kniebeugen  
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6.2 Bankdrücken: 

 

6.2.1 Ausführung 
 

1. Die Bank muss so auf die Plattform gestellt werden, dass ihr Kopf zur 
Vorderseite der Plattform zeigt oder in einem Winkel von 45° steht. 

 

2. Der Heber muss auf dem Rücken liegen und mit seinem Kopf, seinen Schultern 
und dem Gesäß in Kontakt mit der flachen Bankoberseite sein. Die Füße 
müssen flach auf dem Boden stehen (so wie es die Form des Schuhs erlaubt). 
Die Hände und Finger müssen die Stange in den Ständern mit den Daumen 
umgreifen. Diese Position muss während des ganzen Versuches beibehalten 
werden. 

 

3. Um dem Heber eine sichere Fußauflage zu garantieren, dürfen Scheiben oder 
Blöcke benutzt werden, die jedoch nicht höher als 30 cm sein dürfen. Blöcke 
der Höhe 5 cm, 10 cm, 20 cm und 30 cm sollten zur Fußauflage bei allen 
internationalen Wettkämpfen zur Verfügung stehen. 

 

4. Nicht mehr als fünf und nicht weniger als zwei Scheibenstecker sollen jederzeit 
auf der Plattform bereitstehen. Nachdem der Heber sich richtig platziert hat, 
darf er die Hilfe der Scheibenstecker beim Herausnehmen der Hantel aus den 
Ständern in Anspruch nehmen. Das Herausnehmen der Hantel muss, sofern es 
mit der Hilfe der Scheibenstecker erfolgt, auf die gestreckten Arme erfolgen. 

 

5. Die Griffweite der Hände darf 81 cm, gemessen zwischen den beiden 
Zeigefingern (Beide Zeigefinger müssen innerhalb der 81 cm Markierung liegen 
und bei maximaler Griffweite muss der gesamte Zeigefinger die 81-cm-
Markierung berühren), nicht überschreiten. Für den Fall dass der Heber 
aufgrund einer alten Verletzung oder anatomischer Schäden die Hantelstange 
nicht gleichmäßig mit beiden Händen greifen kann, muss er die Kampfrichter 
vor jedem Versuch darüber informieren. Gegebenenfalls wird die Hantel dann 
entsprechend markiert. Die Verwendung des ĂReverse Gripñ (Ăumgekehrter 
Griffñ) ist verboten. 

 

6. Nachdem die Hantel auf den gestreckten Armen liegt, egal ob mit oder ohne 
Hilfe der Scheibenstecker, muss der Heber mit gestreckten Ellbogen auf das 
Signal des Hauptkampfrichters warten. Das Signal wird gegeben, sobald der 
Heber bewegungslos und die Hantel in der richtigen Position ist. Aus Gründen 
der Sicherheit wird der Heber aufgefordert, die Hantel wieder im Ständer zu 
platzieren, wenn er nach einer Dauer von fünf Sekunden nicht in der richtigen 
Position ist, um den Versuch zu starten. Dies wird vom Kampfrichter durch eine 
R¿ckwªrtsbewegung des Armes und dem hºrbaren Kommando ĂZur¿cklegenñ 
(ĂReplaceñ) angezeigt. Der Hauptkampfrichter teilt dann den Grund für das nicht 
erfolgte Startsignal mit. 

 

7. Das Signal zum Beginnen des Versuches besteht aus einer Abwärtsbewegung 
eines Armes und dem hºrbaren Kommando ĂStartñ. 
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8. Nach Erhalt des Startsignals muss der Heber die Hantel bis zur Brust absenken 
(im Sinne dieser Regel hört die Brust am unteren Ende des Brustbeins auf) und 
bewegungslos auf der Brust halten, bis der Hauptkampfrichter das hörbare 
Kommando ĂPressñ gibt. Der Heber muss dann die Hantel mit einer 
gleichmäßigen Streckung beider Arme nach oben drücken, bis diese völlig 
gestreckt sind und die Endposition erreicht ist. Die Hantel muss solange 
bewegungslos auf den gestreckten Armen gehalten werden, bis vom 
Hauptkampfrichter das Kommando ĂAblegenñ (ĂRackñ) zusammen mit einer 
Rückwärtsbewegung des Armes gegeben wird. 

 

9. Falls der Heber durch anatomische Schäden die Arme nicht vollständig 
strecken kann, muss er ein vom Medizinischen Komitee ausgefertigtes 
Zertifikat vorzeigen. Maximal zulässig ist dabei eine Abweichung von 15 Grad. 

 

Regeln für Heber mit Handicap, die an Bankdrückmeisterschaften der IPF 

teilnehmen: 
 
Bei Bankdrückmeisterschaften gibt es keine eigene Kategorie für Heber mit 
Handicap (z. B. Seh- oder Gehbehinderung usw.). Jedoch darf ihnen beim Weg 
zur und von der Bank weg assistiert werden. ĂAssistierenñ heiÇt hier Ămit Hilfe 
des Betreuers und/oder der Hilfe von Gehhilfen oder Rollstuhlñ. Die 
Wettkampfregeln sind für Heber mit Handicap genauso anzuwenden, wie für 
alle anderen Heber auch. Bei Hebern, die eine Amputation einer unteren 
GliedmaÇe aufweisen, wird eine Prothese als eine Ănat¿rliche untere 
GliedmaÇeñ betrachtet. Der Heber wird ohne Prothese abgewogen, ein unter 
Punkt 7 ĂAbwiegenñ aufgelistetes Ergªnzungsgewicht wird dann hinzu addiert. 
Für Heber mit Fehlfunktion der unteren Gliedmaßen, die Beinstreben oder 
ähnliche Vorrichtungen zum Laufen benötigen, wird die Vorrichtung als Teil der 
natürlichen Gliedmaße betrachtet und der Heber wird mit der Vorrichtung 
gewogen. 

 
 

6.2.2 Ursachen für ungültiges Bankdrücken : 
 

1. Nichtabwarten des Signals des Hauptkampfrichters zu Beginn, während oder 
nach Ende des Versuches. 

 

2. Jede Änderung der gewählten Drückposition während des Drückvorganges, d. 
h. jedes Anheben des Kopfes, der Schultern oder des Gesäßes von der Bank 
oder Bewegen der Füße auf dem Boden oder den Blöcken, oder eine seitliche 
Bewegung der Hände an der Stange. 

 

3. Anstoßen oder Einsinken der Hantel nach dem bewegungslosen Stopp auf der 
Brust, mit der Absicht, dem Heber einen Vorteil zu verschaffen. 

 

4. Jedes übertrieben ungleichmäßige Durchstrecken der Arme bei der Ausführung 
der Übung. 

 

5. Jede Abwärtsbewegung der ganzen Hantel während des Drückens nach oben. 
 

6. Kein Drücken der Hantel auf volle Streckung der Arme bei Vollendung der 
Übung. 
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7. Jede Berührung der Hantel oder des Hebers durch die Scheibenstecker 
zwischen den Kampfrichtersignalen, mit der Absicht, den Versuch für den 
Heber zu erleichtern. 

 

8. Jede Berührung der Füße des Hebers mit der Bank oder der Bankbeine. 
 

9. Nichteinhalten eines der unter den Regeln der Ausführung angegebenen 
Punkte.  
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6.3 Kreuzheben: 

 

6.3.1 Ausführung 
 

1. Der Heber muss zur Vorderseite der Plattform schauen. Die Hantel muss 
horizontal vor den Füßen des Hebers liegen, mit beiden Händen in beliebiger 
Griffart ergriffen und gehoben werden, bis der Heber aufrecht steht.  

 

2. Am Ende des Versuchs müssen die Knie gerade durchgedrückt sein und die 
Schultern nach hinten zeigen. 

 

3. Das Signal des Hauptkampfrichters besteht aus einer Abwärtsbewegung des 
Armes und dem hºrbaren Kommando ĂAbñ (ĂDownñ). Das Signal wird nicht eher 
gegeben, bis die Hantel bewegungslos gehalten wird und sich der Heber in der 
vermeintlichen Endposition befindet. 

 

4. Jedes Anheben der Hantel oder jeder willentliche Versuch dies zu tun, wird als 
Versuch gewertet. Hat der Versuch erst einmal begonnen, ist keine 
Abwärtsbewegung erlaubt, solange der Heber nicht die aufrechte Position mit 
durchgedrückten Knien erreicht. Falls sich die Hantel beim Zurückgehen der 
Schultern senkt (leichte Abwärtsbewegung am Ende des Versuches), sollte das 
kein Grund für einen Fehlversuch sein. 

 

   

 Abbildung 7: Gültiges Kreuzheben 

 

6.3.2 Ursachen für ungültiges Kreuzheben 
 

1. Jede Abwärtsbewegung der Hantel bevor die Endposition erreicht ist. 
 

2. Kein aufrechtes Stehen mit den Schultern nach hinten zeigend. 
 

3. Die Knie nach Ende des Versuchs nicht gerade durchgedrückt. 
 

4. Unterstützen der Hantel mit den Oberschenkeln bei der Durchführung des 
Versuchs. Falls die Hantel sich am Oberschenkel hochschiebt, dadurch aber 
kein Vorteil für den Heber erfolgt, ist das kein Grund für einen Fehlversuch. Im 
Zweifelsfall sollen die Kampfrichter zugunsten des Hebers entscheiden. 
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5. Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung der Füße, wobei eine seitliche Bewegung 
der Füße oder ein Schaukeln der Füße zwischen Ballen und Ferse erlaubt ist. 

 

6. Absenken der Hantel vor dem Signal des Hauptkampfrichters. 
 

7. Die Hantel auf die Plattform fallen lassen, ohne sie mit beiden Händen in der 
Gewalt zu haben; d. h. Fallenlassen der Hantel aus den Handflächen. 

 

8. Nichteinhalten eines der unter den Regeln der Ausführung angegebenen 
Punkte. 

 

Die korrekte Endposition im Kreuzheben ist in Abbildung 7 Pos.4 gezeigt. Der Heber 

muss aufrecht stehen, die Schultern müssen hinten und die Knie müssen 

gestreckt sein. 

 
Das folgende Diagramm zeigt eine Unterstützung der Hantel auf den Oberschenkeln. 
 

 

 
 

Abbildung 8 Unterschieben der Beine beim Kreuzheben 
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7 Abwiegen 

 

1. Das Wiegen der Wettkämpfer darf nicht eher als zwei Stunden vor dem Start 
des Wettkampfes der jeweiligen Klasse(n) beginnen. Alle Heber der 
entsprechenden Klasse(n) müssen sich zum Wiegen bereithalten, das von zwei 
oder drei für diese Klasse eingeteilten Kampfrichter durchgeführt wird. 
Verschiedene Gewichtsklassen können in einer einzigen Startgruppe vereint 
sein. 

 

2. Falls noch nicht geschehen, werden Lose zum Festsetzen der Reihenfolge des 
Wiegens gezogen. Diese Lose bestimmen auch die Startreihenfolge im 
Wettkampf, wenn Heber das gleiche Gewicht in ihren Versuchen verlangen. 

 

3. Die Wiegezeit dauert 1,5 Stunden. 
 

4. Das Wiegen jedes einzelnen Hebers findet in einem verschlossenen Raum 
statt, in dem nur der Heber, der Trainer oder Betreuer und die zwei oder drei 
Kampfrichter anwesend sind. Aus Gründen der Hygiene sollte der Heber 
Socken tragen oder ein kleines Handtuch auf die Waage legen. 

 

5. Die Heber müssen nackt oder in Unterwäsche gewogen werden. Die 
Unterwäsche muss die Bedingungen, die in den entsprechenden Abschnitten 
dieses Regelbuches beschrieben sind, erfüllen und darf das Körpergewicht des 
Hebers nicht wesentlich ändern. Falls das Gewicht der Unterwäsche Fragen 
aufwirft, kann ein erneutes Wiegen ohne jegliche Wäsche erbeten werden. In 
Wettkämpfen mit weiblichen Teilnehmern kann die Abwiegeprozedur geändert 
werden, um sicherzustellen, dass die Heberinnen von Kampfrichtern des 
gleichen Geschlechts gewogen werden. Für diese Aufgabe können zusätzlich 
weibliche Offizielle ausgewählt werden (dies müssen nicht zwangsläufig 
Kampfrichterinnen sein). Für Heber mit Handicap oder Heber mit einer 
Amputation, die an Bankdrück-Meisterschaften teilnehmen, gelten die 
folgenden Ergänzungen zu ihrem Körpergewicht: 

Für jede Amputation unterhalb des Knöchels = + 1/54 vom 
Körpergewicht 
Für jede Amputation unterhalb des Knies = + 1/36 vom 
Körpergewicht 
Für jede Amputation oberhalb des Knies = + 1/18 vom 
Körpergewicht 
Für jedes amputierte Hüftgelenk   = + 1/9   vom 
Körpergewicht 
 

Bei Hebern mit Fehlfunktion der unteren Gliedmaßen, die Beinstreben oder 
ähnliche   Vorrichtungen zum Laufen benötigen, wird die Vorrichtung als Teil 
der natürlichen Gliedmaße betrachtet und der Heber mit der Vorrichtung 
gewogen. 

 

6. Jeder Heber wird nur einmal gewogen. Nur den Hebern, deren Körpergewicht 
zu hoch bzw. zu niedrig für die jeweilige Gewichtsklasse der abzuwiegenden 
Klasse ist, ist ein erneutes Abwiegen erlaubt. Sie müssen innerhalb der 
Wiegezeit von 1,5 Stunden zur Waage kommen und ihr entsprechendes Ge-
wicht haben, andernfalls werden sie vom Wettbewerb in dieser Gewichtsklasse 
ausgeschlossen. Ein Heber kann nur so oft abgewogen werden, wie es die Zeit 
und der ordentliche Ablauf durch die Lose gestattet. Ein Heber kann nur dann 
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außerhalb des Zeitlimits von 1,5 Stunden gewogen werden, wenn er sich 
innerhalb der Wiegezeit gemeldet hat, aber aufgrund der Anzahl der Heber, die 
ĂGewicht machenñ, nicht auf die Waage konnte. Ihm ist dann nach Zustimmung 
der Kampfrichter ein einmaliges Nachwiegen gestattet. Das Körpergewicht der 
Heber darf erst bekannt gegeben werden, wenn alle Heber der entsprechenden 
Klasse abgewogen wurden. 

7. Ein Heber muss in seiner normalen Gewichtsklasse nominiert werden. Jedoch 
steht es jedem Heber frei, aus der Gewichtsklasse, in der er in der endgültigen 
Mannschaftsnominierung gemeldet war, nach oben oder unten zu wechseln. 
Wenn ein Heber solch einen Wechsel in Anspruch nehmen will, muss er sich 
persönlich zehn Minuten vor Beginn des Abwiegens der jeweiligen 
Gewichtsklasse beim Hauptkampfrichter im Wiegeraum melden. Will der Heber 
in einer höheren Gewichtsklasse starten, muss er sich außerdem zehn Minuten 
vor Beginn des Abwiegens der Gewichtsklasse, für die er ursprünglich 
gemeldet war, beim Hauptkampfrichter dieser Klasse melden, um nicht 
disqualifiziert zu werden. Falls ein Heber die Gewichtsklasse wechselt und die 
Ziehung der Losnummern bereits abgeschlossen ist, wird der Heber an den 
Kopf der Ziehung, d. h. an die erste Stelle, gesetzt. Falls nun die für den Heber 
neue Gewichtsklasse aufgrund der Anzahl der Heber in verschiedene Gruppen 
eingeteilt werden muss, wird er automatisch der ersten Hebergruppe zugeteilt, 
es sei denn, er kann ein in den letzten zwölf Monaten auf nationaler oder 
internationaler Ebene erreichtes Total in dieser Klasse vorweisen. Ebenso ist 
es wünschenswert, dem Hauptkampfrichter der Gewichtsklasse, für die der 
Heber eigentlich nominiert war, über den Wechsel in Kenntnis zu setzen zu 
lassen, da der Hauptkampfrichter die Information noch nicht erhalten haben 
oder außerhalb der Wettkampfstätte gewesen sein könnte. 

 

Beispiel A: Ein Heber, der für die 90-kg-Klasse nominiert war, möchte in der 
82,5-kg-Klasse starten. Er muss sich dann persönlich 10 Minuten vor 
Abwiegebeginn der 82,5-kg-Klasse beim Hauptkampfrichter dieser Klasse 
melden. 

 

Beispiel B: Ein Heber, der für die 90-kg-Klasse nominiert war, möchte in der 
100-kg-Klasse starten. Er muss dann dem Hauptkampfrichter der 90-kg-Klasse 
10 Minuten vor Abwiegebeginn der 90-kg-Klasse mitteilen, dass er in der 100-kg-
Klasse starten und deshalb noch nicht gewogen werden möchte. Er muss sich 
dann außerdem persönlich 10 Minuten vor Abwiegebeginn der 100-kg-Klasse 
beim Hauptkampfrichter dieser Gewichtsklasse melden.  

 
Es liegt in der Verantwortlichkeit des Hebers zu wissen, für welche 
Gewichtsklasse er ursprünglich nominiert wurde. Die Behauptung, dass ein 
Fehler in der endgültigen Mannschaftsnominierung gemacht wurde, wird nicht 
akzeptiert. 
 
Für den Fall, dass Gruppen gebildet werden, z. B. A ï B und/oder C in 
bestimmten Gewichtsklassen, und der Wettkampfbeginn der Gruppen B 
und C eher erfolgt als für die Gruppe A, müssen sich Heber, die beim 
Technischen Meeting von der Gewichtsklasse, für die sie ursprünglich 
nominiert wurden, in eine andere wechseln möchten, zehn Minuten vor 
Beginn des Abwiegens ihrer ursprünglichen Gewichtsklasse bei den 
Offiziellen melden und diese über ihre Absichten informieren. Heber, die 
die Gewichtsklasse wechseln, werden automatisch der Gruppe C (wenn 
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drei Gruppen gebildet werden) bzw. der Gruppe B (wenn zwei Gruppen 
gebildet werden) zugeteilt. 

 

8. Heber sollten die Höhe der Kniebeugenständer, Bankdrückständer und der 
Fußblöcke vor Wettkampfbeginn einstellen lassen. Das Ständerhöhenprotokoll 
muss nach dem Einstellen der Höhe vom Heber oder seinem Betreuer signiert 
werden. Eine Kopie dieses offiziellen Dokuments geht an die Jury, den 
Sprecher und den Plattform-Manager. 
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8 Wettkampfablauf 

 

8.1 Rundensystem 

a) Beim Abwiegen muss der Heber oder sein Betreuer die Anfangsgewichte für 
alle drei Disziplinen angeben. Diese müssen auf der jeweiligen ersten 
Versuchskarte eingetragen werden und vom Heber oder seinem Betreuer 
unterschrieben werden. Diese Karte wird dann von dem Offiziellen, der das 
Wiegen leitet, einbehalten. Die Sprecherkarte wird als geeignete Erste-
Versuchskarte betrachtet. Der Heber bekommt dann elf leere Versuchskarten, 
die er im Verlauf des Wettkampfes benutzen muss. Drei für die Kniebeuge, drei 
für das Bankdrücken und fünf für das Kreuzheben.  
Jede Disziplin unterscheidet sich durch den Gebrauch von verschiedenfarbigen 
Versuchskarten. Nach dem Ende des ersten Versuches einer Disziplin, muss 
der Heber oder sein Betreuer sich für das gewünschte Gewicht des zweiten 
Versuches entscheiden. Dieses Gewicht muss in das dafür vorgesehene 
Kästchen der Versuchskarte eingetragen werden und unterschrieben dem 
Wettkampfleiter oder dem dafür zuständigen Offiziellen übergeben werden, 
bevor die erlaubte Zeit von 1 Minute abgelaufen ist. Dieselbe Vorgehensweise 
gilt auch für die zweiten und dritten Versuche aller drei Disziplinen. 
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Weitergabe der 
Versuchssteigerungen innerhalb des Zeitlimits liegt einzig und allein beim 
Heber oder seinem Betreuer. Da im Rundensystem eine geringere Anzahl an 
Helfern notwendig ist, muss die Versuchskarte direkt dem zuständigen 
Offiziellen übergeben werden. Beispiele für die jeweiligen Karten sind unten 
abgebildet. 
Es muss beachtet werden, dass das Kästchen für die ersten Versuche auf den 
Versuchskarten des Hebers nur benutzt werden darf, wenn es notwendig sein 
sollte, die erlaubte Änderung des ersten Versuches zu nutzen. Ähnlich ist es 
beim vierten und fünften Kästchen auf der Karte für das Kreuzheben. Diese 
Kästchen werden benutzt, wenn es notwendig sein sollte, die zwei erlaubten 
Änderungen des dritten Versuches im Kreuzheben auszunutzen. Bei Einzel-
Bankdrück-Wettkämpfen wird eine Karte verwendet, die ähnlich der des 
Kreuzhebens ist. 
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Beispiele zu den Versuchskarten: 

 

                       

Abbildung 9 Versuchskarten 

 

b) Heben mehr als zehn Heber in einem Wettkampfabschnitt, können Gruppen 
aus möglichst gleich großer Anzahl von Hebern gebildet werden. Gruppen 
müssen jedoch gebildet werden, wenn 15 oder mehr Heber im gleichen 
Wettkampfabschnitt antreten. Ein Wettkampfabschnitt kann aus einer 
Gewichtsklasse oder jeglicher Kombination von Gewichtsklassen bestehen. 
Diese Einteilung liegt im Ermessen des Veranstalters. 
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c) Die Gruppeneinteilung wird gemäß der besten von den Hebern erreichten 
Totals bei nationalen oder internationalen Wettkämpfen der vergangenen zwölf 
Monate vorgenommen. Die Heber mit den niedrigsten Totals bilden die erste 
Gruppe. Heber mit zunehmend höheren Totalergebnissen bilden je nach 
Notwendigkeit die entsprechenden weiteren Gruppen. Wenn ein Heber kein 
Total in den letzten zwölf Monaten erreicht hat, hebt er automatisch in der er-
sten Gruppe. Dies gilt auch für Heber, die von ihrer ursprünglichen 
Gewichtsklasse nach oben oder unten wechseln möchten. 

 

d) Jeder Heber nimmt seinen ersten Versuch in der ersten Runde, seinen zweiten 
Versuch in der zweiten Runde, seinen dritten Versuch in der dritten Runde. 

 

e) Wenn eine Gruppe aus weniger als sechs Hebern besteht, muss eine 
Ausgleichszeit am Ende jeder Runde wie folgt bewilligt werden: 

- bei fünf Hebern wird 1 Minute addiert; 
- bei vier Hebern werden 2 Minuten addiert; 
- bei drei Hebern werden 3 Minuten addiert. 
 

Drei Minuten ist die maximal mögliche Zeit, die am Ende einer Runde bewilligt 
werden kann. Sollte bei Verwendung der Ausgleichszeit ein Heber nach seinem 
letzten Versuch gleich wieder antreten müssen, werden maximal drei Minuten 
bewilligt. Sind bei Verwendung der Ausgleichzeit Gruppen beteiligt, findet das 
Abladen der Hantel nach der Ausgleichszeit statt. Danach wird die Hantel 
wieder beladen und das Zeitlimit von einer Minute zum Start des Versuches 
beginnt. 

 

f) Die Hantel muss nach dem Prinzip des ansteigenden Hantelgewichts während 
jeder Runde zunehmend beladen werden. Zu keiner Zeit darf das Gewicht der 
Hantel innerhalb einer Runde verringert werden, außer bei Fehlern, die in 
Punkt 7.1 i) beschrieben sind und dann nur am Ende einer Runde. 

 

g) Die Startreihenfolge jeder Runde wird von den von den Hebern gewählten 
Gewichten bestimmt. Wählen zwei Heber dasselbe Gewicht, so hebt derjenige 
Heber als erster, der beim Abwiegen die niedrigere Losnummer gezogen hat. 
Das trifft auch für dritte Versuche beim Kreuzheben zu, bei denen das 
Gewicht zweimal geändert werden darf, wenn die Hantel noch nicht mit dem 
ursprünglich gewählten Gewicht des Hebers beladen und der Heber noch 
nicht vom Sprecher mit dem von ihm vorher gewünschten Gewicht aufgerufen 
wurde. 

 

         Beispiel:  
Heber A mit der Losnummer 5 verlangt 250,0 kg. 
Heber B mit der Losnummer 2 verlangt 252,5 kg. 
Heber A scheitert an den 250,0 kg. Kann nun Heber B sein  
Gewicht auf 250,0 kg  reduzieren, um zu gewinnen? 
Nein! Die Startreihenfolge ist noch immer durch die Losnummer festgelegt. 

 

h) Ist der Versuch ungültig, folgt der Heber nicht auf sich selbst, sondern muss auf 
die Wiederholung seines Versuches bis zur nächsten Runde warten. 

 

i) Falls in einer Runde ein Versuch aufgrund einer falsch beladenen Hantel oder 
durch den Fehler eines Scheibensteckers oder durch einen Materialfehler 
ungültig wurde, wird dem Heber ein weiterer Versuch mit dem korrekten 
Gewicht gewährt. Wenn eine falsch beladene Hantel Schuld ist und der 
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Versuch noch nicht begonnen hat, wird dem Heber die Wahl gelassen, den 
Versuch sofort fortzusetzen, oder einen neuen Versuch am Ende der Runde zu 
unternehmen. In allen anderen Fällen kann der Heber den zusätzlichen 
Versuch nur am Ende der Runde in Anspruch nehmen. Wenn der 
entsprechende Heber letzter Heber in der Runde war, werden ihm bis zur 
Ausführung seines Versuches 3 Minuten gewährt. War er vorletzter Heber in 
der Runde, werden ihm 2 Minuten gewährt. War er drittletzter Heber der 
Runde, wird ihm 1 Minute gewährt. In diesen Fällen, wo Heber auf sich selbst 
folgen und eine Ausgleichszeit gewährt wird, wird die Hantel beladen, sobald 
der neue Versuch eingereicht wurde. Die Ausgleichszeit wird dann zur 
gewöhnlichen einen Minute, die zur Ausführung des Versuchs zur Verfügung 
steht, dazu addiert. Die Uhr wird gestartet und der Heber hat dann 
entsprechend Zeit, seinen Versuch zu beginnen. Heber, die auf sich selbst 
folgen, haben 4 Minuten Zeit. Innerhalb dieser Zeit kann der Heber seinen 
Versuch beginnen, sobald er bereit dafür ist. Dem vorletzten Heber der Runde 
werden 3 Minuten gewährt, dem drittletzten 2 Minuten. Allen anderen Hebern 
wird die gewöhnliche eine Minute gewährt, um ihren Versuch zu beginnen. 

 

j) Ein Heber darf jeden ersten Versuch einer jeden Disziplin ändern. Die 
Änderung des Gewichts darf niedriger oder höher sein als das Gewicht, 
welches ursprünglich eingereicht wurde. Die Reihenfolge der Heber in der 
ersten Runde ändert sich entsprechend. Ist der Heber in der ersten Gruppe, 
muss die Änderung bis spätestens fünf Minuten vor Beginn der ersten Runde 
der jeweiligen Disziplin angegeben werden. Den folgenden Gruppen ist ein 
ähnliches Vorrecht eingeräumt; sie müssen die Änderung ihres ersten 
Versuches vor dem fünftletzten Versuch der letzten Runde der vorherigen 
Gruppe in der jeweiligen Disziplin angeben. Der Sprecher gibt die Zeit der 
letzten möglichen Änderung frühzeitig bekannt. Wird dies jedoch versäumt, 
erfolgt eine Ankündigung, dass Änderungen nun möglich sind und jeder Heber 
kann eine Änderung des Gewichts innerhalb einer Minute nach solch einer 
Ankündigung vornehmen. 

 

k) Ein Heber muss seine zweiten und dritten Versuche innerhalb einer Minute 
nach Beendigung seines vorangegangenen Versuches angeben. Diese eine 
Minute wird gemessen, sobald die Wertungslichter aufleuchten. Falls innerhalb 
dieser einen Minute kein Gewicht angegeben wurde, wird dem Heber im 
nächsten Versuch eine Erhöhung des Gewichts um 2,5 kg gewährt. Falls der 
Heber seinen Versuch ungültig gewertet bekam und kein neues Gewicht 
angegeben hat, wird die Hantel im nächsten Versuch mit dem Gewicht 
beladen, welches der Heber im vorangegangenen Versuch nicht bewältigen 
konnte.  

 

l) Gewichtsangaben, die für die Versuche in der zweiten Runde in allen 3 
Disziplinen abgegeben wurden, können nicht geändert werden. Ebenso können 
Versuche in der dritten Runde der Kniebeuge und des Bankdrückens nicht 
geändert werden. Wird ein Versuch eingereicht, kann er laut dieser Regel nicht 
zurückgenommen werden. Die Hantel wird mit dem eingereichten Gewicht 
beladen und die Uhr gestartet. 
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m) In der dritten Runde des Kreuzhebens sind zwei Änderungen erlaubt. Die 
Gewichtsänderung darf niedriger oder höher sein, als der vorher gewünschte 
dritte Versuch des Hebers. Jedoch ist dies nur möglich, wenn der Heber noch 
nicht mit dem von ihm vorher gewünschten Gewicht vom Sprecher aufgerufen 
wurde.  

 

n) Bei Einzel-Bankdrück-Wettkämpfen gelten im Allgemeinen die gleichen Regeln 
wie bei Kraftdreikampf-Wettkämpfen. In der dritten Runde ist es jedoch erlaubt, 
das Gewicht der Hantel zweimal zu ändern. Die Änderung des Gewichts folgt 
den Regeln, wie sie in Punkt 7.1 m) geschrieben stehen.  

 

o) Besteht ein Abschnitt nur aus einer Gruppe, d. h. aus bis zu maximal 14 
Hebern, muss eine Pause von 20 Minuten zwischen den drei Disziplinen 
gestattet werden. Damit soll eine angemessene Zeit zum Aufwärmen und zum 
Vorbereiten der Plattform sichergestellt werden. 

 

p) Heben zwei oder mehr Gruppen in einem Abschnitt auf einer Plattform, wird 
das Heben auf der Basis einer ĂGruppenwiederholungñ durchgef¿hrt. Zwischen 
den Runden wird keine Zeitspanne erlaubt, außer der zur Vorbereitung der 
Plattform benötigten Zeit. 

 
 

Beispiel: Wenn 2 Gruppen in einem Abschnitt starten, wird die erste Gruppe zuerst 
ihre 3 Runden der Kniebeuge durchführen. Ihr folgt sofort die zweite Gruppe, die ihre 3 
Runden der Kniebeuge durchführt. Danach wird die Plattform für das Bankdrücken 
vorbereitet und die erste Gruppe führt ihre 3 Runden des Bankdrückens durch. Es folgt 
dann sofort die zweite Gruppe, die ebenfalls ihre 3 Runden im Bankdrücken durchführt. 
Danach wird die Plattform für das Kreuzheben vorbereitet und die erste Gruppe führt 
ihre 3 Runden im Kreuzheben durch. Es folgt dann sofort die zweite Gruppe, die auch 
ihre 3 Runden im Kreuzheben durchführt. Dieses System verhindert jeden unnötigen 
Zeitverlust, außer dem, der notwendig ist, um die Plattform für die 3 Disziplinen 
vorzubereiten. 
 
 
























































